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Nichtschuldig.
VerurteilungeinesUnschuldigen
zu siebenJahren Zuchthaus!Z

ÜberzeugendeKlarlegung, daß der
angeblicheGattenmörderJ. WEISEL,
früherBahnhofswirt in Bettenhausen-
Kassel, vor dem Schwurgericht am
5. Juli 1905 in Kassel irrtümlicher-

weise schuldiggesprochen
worden ist.

Zur Ehrenrettungdes unschuldigVerurteiltenvon
Sanitätsrat Dr. Bilfinger in Eisenach.

Motto:
Gerechtigkeitwar stets der Grund,
Darauf ein tapfrer Mann bestund.

Wartburgspruch.
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Eisenach.
Im SelbstverlagedesVerfassers.



Nichtschuldig.
Verurteilung eines Unschuldigenzu
siebenJahrenZuchthaus!

ÜberzeugendeKlarlegung,daß
der angebliche Gattenmörder
J. Weisel, früher Bahnhofswirt
in Bettenhausen-Kassel,vordem
Schwurgerichtam 5. Juli 1905
in Kasselirrtümlicherweiseschul-
dig gesprochenworden ist.

Zur Ehrenrettungdes unschuldigVerurteiltenvon
Sanitätsrat Dr. Bilfinger in Eisenach.

Motto:
Gerechtigkeit war stets der Grund,
Darauf ein tapfrer Mann bestund.

Wartburgspruch.

Im SelbstverlagedesVerfassers,



Vorrede,

NachfolendeBroschüreverdanktihreEntstehungeinzigund
alleindemDrangedesVerfassers,demzu UnrechtVerurteiltenzu
seinemRechtezu verhelfen.NachdemichvonseinenAngehörigen
aufmeineAnfrageerfahrenhatte,daßderselbeaufErgreifungdes
Rekurswegesverzichtethabe,daesihm,wasichihmgutnachfühlen
kann,reinunmöglichsei,nocheinmaleinesolcheVerhandlungüber
sichergehenzu lassen,da faßteich sofortdenEntschluß,diesen
Richterspruchvor das TribunalderOeffentlichkeitzu bringen.

Leiderwarichin dennächstfolgendenSommer-Monateninfolge
meinerärztlichenTätigkeitimSanatoriumJohannis8badtrotzbesten
WillensvollständigaußerStande,meineAbsichtsofortzu ver-
wirklichen.

Sobaldabermit demHerbstdiestilleZeitherangenahtwar,
machteichmich,voninnererUnruhegetrieben,sofortan diege-
planteArbeit,wobeiichausdrücklichbemerke,daßichohneAuftrag
vonirgendwelcherSeitedieSchriftaufmeineeigeneKostenund
Verantwortungdruckenlasseundherausgebe.

BezüglichmeinerKompetenzals Sachverständigerist vielleicht
dieNotiznichtganzüberflüssig,daßichim Beginnemeinerärzt-
lichenTätigkeitgleichnachderRückkehrausdemdeutsch-französischen
Kriege,denichalsKöniglichWürttembergischerOberarztmitgemacht
hatte,10 Jahre langvomJahre 1871--1881in Schw.-Hallals



zweiterGerichtsarztfungierteund als solchereineausgedehnte
forensischeTätigkeithatte.*)

Ich war auchseitjenerZeit nochhieunddain denver-
schiedenstenStädtenDeutschlandsals ärztlicherSachverständiger
beiGerichtsverhandlungentätig,undichdarfes mir insbesondere
zu meinemnichtgeringenVerdiensteanrechnen,daßich in dem
s.Z.,namentlichinSüddeutschland,vielbesprochenenEntmündigungs-
prozesseder Frau EliseHegemanngeb.Vorsterals Ersterden
fastunentwirrbarenKnäuelderäußerstkompliziertenAngelegenheit
klarlegteundesdurchsetzte,daßdieungerechtfertigteEntmündigung
dieserDame,dieaufBetreibenihresManneszuUnrechtachtJahre
langinderbadischenStaatsirrenanstaltIllenauzurückgehaltenworden
war,entgegendenGutachtenderProfessorenKräpelin,Forelu. a.
sowohlvondemLandgerichtin Berlin als vondemin Mannheim
aufgehobenwurde.Zum VerständnisdiesesFalles bemerkeich:

Der Hausarzthattedas erforderlicheAttestfür dieIrren-
anstaltverweigert:Der geriebeneEhemannhattees aberver-
standen,voneinemArzte,derdiebetreffendeFrau wedergesehen
nochgesprochenhatte,einseinenWünschenentsprechendesärztliches
Attestzu verschaffen,umsich.soseinerihmlästigenFrau in be-
quemerWeisezu entledigen:Diesefast unglaublicheTatsache
konnteichaufGrunddergerichtlichenAktenfeststellen.

Bei all denverschiedenenGerichtsverhandlungen,zu denenich
als Sachverständigerda-oderdortgeladenwar, drängtesichmir
nichtselten,daseineoderanderemal auchbei der fraglichen
Schwurgerichtsverhandlungin Kassel,der unabweisbareEindruck
auf,daßwirAerzte,diewir diePfadederlandläufigenoffiziellen
TherapieverlassenhabenundaufGrund selbständigerErfahrung
dieNaturheilmethode,die Homöopathieodereinesonstigeandere
therapeutischsektiererischeRichtungoffenund freimütigvertreten
nichtnur vonunsernintolerantenKollegen,sondernunterderen
Einflußauchvon denRichternund Staatsanwälten,wennauch
nichtoffenkundig,sodochmerklichfühlbar,alsminderwertigeElemente

*) SieheNäheresin meinemBuche:„NatürlicheHeil- undLebens-
weise“. II. Teil:„WieichNaturarztwurde“,letztesKapitel:„Persönliches“.
VerlagvonHartung& Sohn,Leipzig,1901.



desmedizinischenStandes,gleichsamals AerztezweiterKlasseein-
geschäßtwerden,alsobwirnichtganzaufderHöhedermedizinischen
Wissenschaftständen.

Ich hoffe,daßdiesemeinenachfolgendeBroschüreauchihrer-
seitsdazubeiträgt,denvollgiltigenBeweiszuliefern,daßdieseAn-
nahmedurchnichtsgerechtfertigtist. DennwirAerztesektiererischer
Observanzhabenja mitunsernKollegenoffiziellwissenschaftlicher
RichtungvollständigdenselbenStudienganggemeinsam;nur haben
wir dieMühe nichtgescheut,freiwillignochAnderweitigeshinzu
zu lernen.

Wir habensounsernwissenschaftlichenGesichtskreisnichtnur
nichtverengert,sondernim Gegenteilerweitert,undfüreinenArzt
fann es, meinerMeinungnach,nur vonVorteilsein,wenner
möglichstviel ärztlicheHeilsystemepraktischkennenlernt,um im
gegebenenFalledaszurAnwendungzu bringen,wasdemWohle
desKrankenambestenentspricht.

Da in demzur FragestehendenFalle derVerurteilteauf
Grund eigeneran sichselbstgemachterErfahrungentreu der
Naturheilmethodeanhing,sowurdeaucher infolgedessen,wiemir
scheinenwollte,sowohlvomGerichtwievondenamtlichenSach-
verständigennichtganzunparteiischundgerechtwohlwollendbe-
handelt.Es istdiesja in derZeitderNaturheilmethode-Verfolgung,
in derwir mittendrinstehen,nichtbesondersverwunderlich.

AberausebendiesemGrundeseheichesdoppeltfürmeinePflicht
an, soweitesan mir liegt,dieSachedesirrtümlichVerurteilten
zu dermeinigenzu machenundfür sieöffentlichaufdenKampf-
planzu treten.Ich hegedabeidiebestimmteZuversicht,daßder
fraglicheGerichtsfallin denzahlreichenReihenderNaturheil-
Anhänger einlebhaftesEchoerwecken,unddaßmir ausdiesen
ReihenmutigeMithilfeerstehenwird.

Außerdemweistaberder in RedestehendeforensischeFall
auchnachdenverschiedenstensonstigenSeitenaußerordentlichwert-
volleswissenschaftlichesMaterialauf. Er bietetfürdieChirurgie
und für die gerichtliche Medizin geradezueinehochinter-
essanteRarität. Sodannhat er sowohlfür dieVertreterder
Ehe-Reform wiefür diederSchwurgerichts-Reform
ein in hohemGradeaktuellesIntexesse,und für die foren-



sische Psychologie endlichbeanspruchtderfraglicheGerichts-
fall geradezusensationelleBedeutung.

Ichhoffedeshalbzuversichtlich,daßdiesermeinerVeröffentlichung
auf den verschiedenstenSeitenunseresöffentlichenLebenseine
gewissewo möglichauchoffizielleBeachtungzuteilwerden,und
daßmeinAppellan dieOeffentlichkeitzugunstendesunschuldigim
ZuchthausSchmachtendenrechtbalddurchdieWiederaufnahmeeines
erneutenGerichtsverfahrensbelohntwerdenwird.

MögeindessendemunglücklichenVerurteilten,dessenGemüt
durchdie unverdienteZuchthausstrafevonsiebenlangenJahren
sicherlichtiefbekümmertist,diesemeineSchriftin seineGefängnis-
zelleeinenLichtstrahlneuerLebenshoffnunghineintragenundihn
--- hoffentlichist es nichtzu spät-- aufsneuedazuermuntern,
an GottesLiebeundGerechtigkeitnichtzu verzweifeln.

Eisenach,Oktober1905.

Der Verfasser.



Ichfühlemichfür moralischverpflichtetund von meinem
Gewissendazugedrängt,nachstehendenSchwurgerichtsfall,zu

demichals Sachverständigervor Gerichtgeladenwar,deröffent-
lichenDiskussionzu unterstellen;einmalundvorallemimInteresse
desVerurteilten,derzu7 JahrenZuchthaus,meinertiefstenUeber-
zeugungnach,mitUnrechtverurteiltwurde,sodannaberauchim
allgemein-wissenschaftlichenInteresse,da der vorliegendeGerichts-
fall nachdenverschiedenstenSeiteneineaußerordentlichhoheforen-
sischeBedeutungaufweist.

Vorgeschichte.
Es handeltsichin derHauptsacheumFolgendes:
DerBahnhofswirtJohannesWeiselausBettenhausen-Kassel,

deram30.November1872zuSpangenbergals Sohneinesdor-
tigenHandelsmannesgeborenist,verheiratetesicham9. Dezember
1898mit einerTochterdesLehrersFalckin Röllshausen,nach-
demer kurzvorhervonderKöniglichenEisenbahndirektiondieKon-
zessionzur UebernahmederBahnhofswirtschaftin Bettenhausen
erhaltenhatte.Er warvorherda unddortals Oberkellnertätig
gewesenundhattesichals solchereinigetausendMark erspart.

SchonvomerstenAnfangan gestaltetesichdieEhezu einer
wenigGlückverheißenden.VonseitenderFrauscheintesjedenfalls
feineeigentlicheNeigungsheiratgewesenzu sein. Zudemhattesie
als LehrerStochtersehrerklärlicherweisezu einerGeschäfts-und
WirtsfrauwenignatürlicheAnlage.DerMann dagegenwarals
gelernterGeschäftsmannemsigaufsGeldverdienenaus,und er
wolltedurchPoussierungseinesGeschäfteses zu etwasbringen,



DieCharakterepaßtenjedenfallsharmonischwenigzueinander.
DenAngehörigenderFrau stiegeauchschonvor derHochzeit
ernstlicheZweifelauf, ob dieVerbindungwohleinepassendesei.
Ein BruderderFrausuchtedeshalbseineSchwesternochunmittel-
bar vor der Hochzeitvon derHeiratabzubringen.Die Braut
wollteaber,wiees in solchenFällengewöhnlichderFall ist,nichts
davonwissenundbestandaufEingehungderEhe.

Mit diesemMißtrauenvonseitenderAngehörigenderFrau
stehtes wohlin ursächlichemZusammenhange,daßderSchwieger-
vaterdieversprocheneMitgiftvon3000Mk. demjungenEhepaare
in dererstenZeit derEhevorenthielt.Darüberwar derjunge
Ehemann,als er davonKenntniserhielt,schonamAbenddes
HochzeitStagessehrverstimmt,undmißvergnügt,undermachteauch
seinerjungenFrau gegenüberausseinemAergerkeinHehl.

Späterklagteer auchgegenseinenSchwiegervatergerichtlich
aufHerausgabederversprochenenMitgift. UntersolchenUmständen
istesgutzu verstehen,daßschonim erstenJahrederEhevielerlei
StreitundZankzwischendenEheleutenvorkam.Derkonstitutionell
nervöseEhemannließ sichhierbeizu allerleiGewalttätigkeiten
gegenseineFrauhinreißen:er sollsiegeohrfeigtundin denKeller
eingeschlossenhaben;auchsoller ihr imZornwenigschmeichelnde
Ehrennamengegebenhaben.Allem nachverstanddieFrau nicht
zu rechterZeit denMund zu haltenundim richtigenAugenblick
nachzugeben,undsokamesganznatürlicherweisezumannigfachen
häßlichenEheszenen.

NachdemaberderSchwiegervaternachderGeburtdesersten
JungendiezugesagteMitgiftausbezahlthatte,sollsichdaseheliche
Verhältniswenigstensäußerlichgebesserthaben;selbstverständlich
wurdeaberbei dengeschildertenUmständendieZwangsehezu
keinerglücklichenLebensgemeinschaft.Namentlichscheintsichdie
Frau, wieverschiedenenachihremTodeaufgefundene,abernicht
abgeschickteBriefean ihreAngehörigenbezeugen,imInnerstenrecht
unglücklichgefühltzu haben.

AberdasGeschäftginggut,undeswurdengegen10000Mk.
innerhalbwenigerJahre erspart.Auch gebardie Frau dem
Mannenochweitere2 Kinder,an denener mitLeibundSeele
hing. Die NervositätdesMannesjedoch,an derer schonals



Oberkellnerlitt, unddiein sexuellenFunktionsstörungenwesentlich
begründetwar, nahmimmermehrüberhand.Er konsultierte
deshalbverschiedeneAerztein Kasselundbesuchtedannauchvom
Jahre 1901 ab fast jedesJahr auf mehrereWochen die Goß-
mann'scheNaturheilanstaltin Wilhelmshöhe.Da ichseitFrühjahr
jenesJahresals leitenderArzt dort3 Jahre langtätigwar, so
lernteichdenVerurteiltenaufdieseWeisenäherkennen.Er ließ
michwährenddieserZeitaucheinigemalzusichnachBettenhausen
bitten,teilswegenErkrankungseinerKinder,teils weiler selber
ärztlichenRatesbedurfte.

Als ichihn im Frühjahr1901zumerstenmalin Wilhelms-
höheärztlichuntersuchte,machteer auf michdenEindruckeines
ausgesprochenenHypochonders,sowieerimBuchesteht.Aeußerlich
erschiener im Gesichtetwasaufgedunsen;er hatteauchein
mäßigesEmbonpoint,zeigteabersonstkeineobjektivnachweisbare
schwererekörperlicheStörung. Dagegenklagteer überständigen
Kopfdruck,übergroßeHerzangst,über vielfacheSchlaflosigkeit
undhatteüberhauptständigeineMengesubjektiverBeschwerden.
Er gestandmir auchbald, nachdemer Vertrauenzu mir gefaßt
hatte,daßer vielfachmitschwerenSelbstmordgedankenzu kämpfen
habe,undermöchtesichdochsogern,wenigstensnocheinigeJahre
lang,seinerFamilieerhalten.

Als ichWilhelm8höheimFrühjahr1904verließ,undals ich
denVerurteiltennochkurzvorherauf seinAnsuchenin seiner
Wohnungin Bettenhausenbesuchthatte,war seinBefindenim
Ganzeneinleidliches.

Von ehelichenStreitigkeitenwarmir in damaligerZeitnichts
bekanntgeworden,Der Verurteiltehattemir niemalsirgendein
bösesWortüberseineFrau gesagt;er zeigtesichmirimGegenteil
stetsals treu besorgterFamilienvater,sowohlgegenüberseinen
Kindern,wieauchgegenüberseinerFrau.

Befremdlicherschienmir allerdings,daßletzteresichniemals
beimir auchnur mit einerSilbenachdemBefindenihresMannes
erkundigte.Sie ließmir gegenüberauchdeutlichmerken,daßsie
dessenKlagenundBeschwerdenfür eingebildethielt,wie es ja
häufiggenugderartigenKrankenergeht,und ich hattedenEindruck,
daß ihr dieAusgabenihresMannesfür Arzt undAnstaltskuren



sehrmißfielen.MeinedamaligeVermutungwurdeauchspäter
durchZeugenbestätigt.

Im Jahre 1904warderVerurteiltewiederumim Frühjahr
undHerbstje 4 Wochenlang in derGoßmann'schenAnstaltin
Wilhelmshöhe,under wurdehierbeivonmeinemNachfolger,von
Dr. med.Tienes,ärztlichbehandelt.Am 14.Dezemberdesselben
Jahres wandteer sichaberwiederbrieflichan michnachdem
SanatoriumBerthelsdorfbeiHirschbergim Riesengebirge,wo ich
währenddesSommers1904zusammenmitmeinemSchwiegersohne
Dr. med.Rongeärztlich.tätigwar. Der Krankeklagtemir in
diesemseinemBrief, der mir nachEisenachnachgeschicktworden
war, ganzüberdieselbenBeschwerdenwiefrüher;seinZustand
habesichaberjetztsoverschlimmert,daßer gernezu mir nach
Schlesienin meineBehandlungkommenmöchte,daer besonderes
Zutrauenzu mir habe.Ich gabihmeinigeermutigendeRatschläge
und teilteihm mit, daß ichjetztin EisenachleitenderArzt am
Johannisbadsei;vielleichtkönneerdahinkommen.Er schriebmir
umgehenddarauf in seinerkrankhaftdevotenWeise,daß er, wenn
ichesgestatte,möglichstbaldzu mirnachEisenachkommenwolle.
Ich schriebihmdaraufsofortaufeineroffenenPostkarte,daßich
ihn in Eisenacherwarte.

DiesePostkarte,dieichMitteJanuar1905nachBettenhausen
abgesandthatte,wurdedemVerurteiltenbedauerlicherweisenicht
ausgeliefert.Wiemir späterseineSchwester,diemichin Eisenach
aufsuchte,mündlicherzählte,sowurdeihmdiesePostkartevonseiner
Frau vorenthalten.Zweifelloswurdeer dadurchsehrbeunruhigt;
denner hatteals schwerNervenkrankerseineganzeHoffnungauf
michgesetzt;sonsthätteer sichja sicherlichnichtnachdemfernen
Schlesienmit seinenKlagenan michgewandt.Es warmir auch
auffallend,daßicheinigeWochenlangnichtsmehrvonihmerfuhr.

Da fandichzufälligEndeJanuar in einerEisenacherZeitung
diekurzeNotiz,daßderBahnhofswirtWeiselin Bettenhausenin
derNachtvom20.--21. Januar seineFrau, mit der er schon
langein Unfriedengelebthabe,ermordethabe.Ich warnatür-
licherweisedurchdieseNachrichtsehrbetroffen,einmalmenschlich,da
ich dieFamilienäherkannte,und dannärztlich,weil ichaufs
sicherstewußte,daßderangeblicheMörderschonseitJahrenund



insbesonderein allerletzterZeit schwernervenfranfund zu einer
solchenunseligenTat sicherlichnur im Zustandeeinergeistigen
Umnachtungfähiggewesenwar.

Ich teiltediesemeineAnsichtauchsofortder Königlichen
StaatsanwaltschaftnachKasselmit. EinigeTagedarnachfandich
dennauchzu meinerBeruhigungin denEisenacherZeitungenvon
Kasselaus dieNotiz, daßWeisel demVernehmennachschonlange
schwernervenkrankgewesensei.

In derselbenZeit hattemichdieSchwesterdesVerurteilten,
diein Kasselverheiratetist,in Eisenachpersönlichaufgesucht.Sie
war sehrbekümmertundmachtefichschwereGewissensvorwürfe,
daßauchsieihremBruderseinKrankseinnichtgeglaubtundihm
zusammenmit seinerFrau am Vorabendvor derangeblichen
MordtatheftigeVorwürfegemachthabe:er sollemehrarbeiten,
stattauf dei Sofa herumzuliegen,undanstattteureKurenzu
gebrauchen,solleer mehrsparen26.x. Sie sagtemir, siewerde
nun von dem Gedankenverfolgt, sie sei an demUnglückschuld,
und wenn sie an die von ihrem Bruder erspartenStaatspapiere
venfe,diemannachseinerVerhaftungvorgefundenhabe,sobereue
sieesjetztaufstiefste,daßsieihn davonabgehaltenhabe,zuseiner
GenesungvondemGeldezu verwenden.Dennjetztkostedasüber
dieganzeFamiliegekommeneUnglücknatürlichvielmehr,als eine
nochso teureAnstaltskur. :

Ich suchtedieäußerstzerknirschteFrau, so gutes ging,zu
trösten,undichteilteihr zu ihrerBeruhigungmit,daßichschon
von mir aus an dieStaatsanwaltschaftnachCasselgeschrieben
habe. I< sei auch festdavon überzeugt,daß das Gerichtihren
Brudernichtschuldigsprechenkönne,da er ganzunzweifelhaft
schwernervenfranksei. Natürlichseiesnötig,daßseinVerteidiger
energischfürihneintrete,dennnichtseltenwerdederzeiterfahrungs-
gemäßmitderKrankerklärungvonwirklichSchuldigeneinbedauer-
licherMißbrauchgetrieben,unddasGerichtseideshalb,schonmit
RücksichtaufdieöffentlicheMeinung,geneigt,geradein solchen
strittigenFällenbesonderspeinlicheStrengewaltenzu lassen.

Auf ihrenWunschübergabichihr zurBeruhigungihrerAn-
gehörigenund zu Händendes Verteidigerseindiesbezügliches,
meinerUeberzeugungentsprechendesGutachten.



DAL
Wie ichbeiderspäterenGerichtsverhandlungerfuhr,istdiese

SchwesterdesVerurteiltenindessen,angeblichunheilbar,geisteskrank
geworden,sodaßsiewährendderGerichtsverhandlungnichteinmal
kommissarischals Zeuginvernommenwerdenkonnte.

EinigeTagenachdieserUnterredungimJohanni8badEisenach
gelangtean michdurchdenUntersuchungsrichterdesKasselerLand-
gerichtsein Gesuchdes im GefängnisinterniertenWeisel,ich
möchteihn sobaldals möglichbesuchen.Da ichandemtragischen
FallelebhaftestenAnteilnahm,unddamir derVerurteiltefrüher
dannundwanngesagthatte,daßmeinZuspruchaufseinGemüteinen
beruhigendenEinflußauszuübenvermöge,sozögerteichnichtund
besuchtedenUnglücklichengleichamandernTagevonEisenachaus
im Untersuchungsgefängnisin Kassel.

Ich fandihn sehrblaßundblutarmaussehendunderheblich
gegenfrüherabgemagert.Die beidenHandgelenke,an denener
sichin der Schre>ensnachtdie Pul3aderndurchschnittenhatte,
waren nochfestverbunden,und er trug den linkenArm in einer
Schlinge.Er wurdemir in SträflingskleidungvoneinemWärter
aus seinerZelleins GefängniSbureauzugeführt;bei derUnter-
redungwar einAnstalt8beamterzugegen,der es nachdrücklichst
verbot,daßüberdenVorgangin derfraglichenNachtirgendetwas
gesprochenwürde.Ich konntesoüberdieArt undWeise,wieder
Tod seinerFrauerfolgte,nichtdasGeringsteerfahren.DerUnter-
suchungsgefangenekonntemirbeiderUnterredungnurseinschweres
Leidklagen,underkamdabeiimmerwiederwiefrüheraufseinealten
KlagenüberKopfdruck,Angstin derHerzgegend,Schlaflosigkeit
undAehnlicheszurück.

Ich suchteihmMut zuzusprechenundriet ihm,fichan den
Anstalt3arztzuwenden,damiter eineseinemZustandeentsprechende
Verpflegungbekomme.Auch diesmalzeigteWeiselnichtden
geringstenDefektin seinerIntelligenz;was er sprach,warver-
nünftigundlogisch;seineKlagenbezogensichauf eineallgemeine
Psycho-Neurose,beiwelcherderVerstandintakt,dasGemütsleben
abersehralterierterschien.

In diesemSinneäußerteichmichauchin einemschriftlichen
Gutachten,welchesam8. Februard. J. vomKasselerLandgericht
vonmir eingefordertwordenwar.



Die Shwurgerichtsverhandlung,
Am 30. Juni d. IJ. undan den4 folgendenTagenfandin

Kassel vor dem Schwurgerichtdie öffentlicheVerhandlungstatt.
DerGerichtshofwarausdemVorsitzendenLandgerichtsratKlepper,
demAmtsrichterDr. Wäge und GerichtsassessorDr. Baumann
gebildet.Die öffentlicheAnklagevertratStaatsanwaltschaftsrat
Mantell;dieVerteidigunglag in denHändendesRechts8anwalts
HeerenvonKassel.

Als ObersachverständigerwarMedizinalratProfessorDr.Tuczek
vonMarburganwesend.Als amtlicheSachverständigefungierten
MedizinalratDr. HeinemannundKreisassistenzarztDr. Dornaus
Kassel.Als weitere3 Sachverständigewarenaußermir geladen:
Dr. med.Tienes,derals meinNachfolgerin derGoßmann'schen
Naturheilanstaltin WilhelmshöhedasJahr vorherdenAngeklagten
8 Wochenlangärztlichbehandelthatte,sowiederSpezialarztfür
NervenkrankheitenDr. Wittgensteinin Kassel,in dessenärztlicher
Behandlungder Angeklagte,eheer in meineBehandlungnach
Wilhelmshöhegekommenwar,sicheinigeZeit langbefundenhatte.

Zu meinernichtgeringenUeberraschungerklärtederVorsitzende
gleichzu Beginnbei denVorbereitungenzur Verhandlung,daß
wir drei letztgenanntenAerzte,also außermir Dr. Tienesund
Dr. Wittgenstein,trotzdemwir vomGerichtals Sachverständige
geladenwordenwaren, nur als sachverständigeZeugenver-
nommenwürden,unddaßwir deshalbwährendderVernehmung
derZeugendenSaal zuverlassenhätten.DieseAnordnungerschien
mir im höchstenGradebefremdlich.Der Verteidigererhobzwar
dagegeneinenschüchternenEinspruch; derVorsitzendeerklärteaber,
es jeiSachedesGerichts,dieSachverständigenzu bestimmen,und
dieAngelegenheithattedabeiihr Bewenden.

Persönlichwaresmir allerdingskeinegeringeWohltat,daß
ich bei der geradedamalsherrschendenafrikanischenSommer-
hißeundbeiderUeberfüllungdesGerichtssaaleswährendderersten
TagederVerhandlungdavondispensiertwar,im Saaleanwesend
seinzu müssen.Im InteressederSachedesAngeklagtenbedauerte



SHL agen:

ichaberdieseVerfügungdesSchwurgerichtspräsiventenaufsschmerz-
lichste.Dennwir dreiEntlastungssachverständige,auf welcheder
AngeklagtesowiedessenganzeFamilienatürlicherweisebei der
SchwerederAnklageaufMord großeHoffnunggesetzthatte,waren
so in derHauptsachemundtotgemacht.Dennwir konntennun-
mehrdenZeugenaussagennichtfolgen,konntenunsso überden
Hergangin derfraglichenNachtnichtnäherorientierenundmußten
unsereAussagennur aufunserefrühergemachtenWahrnehmungen
beschränken.

Ichbingeneigt,diesemvielleichtformellzulässigen,abersachlich
im höchstenGradebedauerlichenVerfahrendesVorsizendendie
späteremeinerMeinungnachungerechtfertigteVerurteilungdes
Angeklagtenzu einemnichtgeringenTeil zurLastzu legen.

Wie ichnachträglichdenBerichtenderKasselerZeitungen,auf
die ich in dennachfolgendenAusführungenbezüglichderZeugen-
aussagenin derHauptsacheangewiesenbin,entnehmenkann,so
ergabenallerdingsdieselbenverschiedenBelastendesgegendenAnge-
klagten.So warerzweifellos,zumalin dererstenZeitderEhe,
gegenseinejungeFrau vielfachrohundgewalttätigundließfich
dannund wannin seinerAufregungzu grobenMißhandlungen
derselbenhinreißen.In dieserHinsichtwill ichselbstverständlich
denAngeklagtenin keinerWeisereinwaschenoderseinBenehmen
zu beschönigensuchen.TrotzderGutmütigkeit,dieichan ihmkon-
statierenkonnte,hatteer einenheftigenCharakter,unddaseine
Frau diesemUmstandesichnichtgenügendanzupassenverstand,so
entstandenauf dieseWeisein derEhevielhäßlicheStreitigkeiten.

Andererseits8mußichaufGrundselbstgemachterBeobachtungen
betonen,daßderAngeklagtekeineswegseinegemütsleereoderver-
tierteNatur war. Ich war selbstmehrmalsZeuge,wie zärtlich
besorgterfürseineKinderwar,wenndieseerkranktwaren;er zeigte
sichauchgegenseineFrau,wenigstensmirgegenüber,stetsverbind-
lichundhöflich.Er warauchdurchauskeinAlkoholiker;wenigstens
in dendreiJahren,in denenichmitihmin Berührungkam,ver-
hielt er sichim ganzenenthaltsam,wasja auchmehrereZeugen
direktbestätigten,indemsie aussagten,es sei ihnenauffallend
gewesen,daß sie ihn niemalsBier oderSchnapshabentrinken
sehen,was für einenSchankwirtgewißvielheißenwill. Wie er



GENIE
mir selbstnachSchlesienschrieb,sotranker währenddesleßten
Sommers8hauptsächlichnur alkoholfreienWein. Wieweitdamit
seineAngabein denBerichtenübereinstimmt,daß er täglich7--8
GläserBier getrunkenhabensoll,mußichdahingestelltseinlassen.

Bezüglichder„Eierfresserei“,welcheihm häufigvon seiner
Frau zumVorwurfegemachtwurde,will ich nichtunterlassen,
zu bemerken,daß ich selbstverständlichniemalseinendieSbezüg-
lichenRat demAngeklagtengegebenhabe,und daß auchdie
Naturheilmethodeabsolutnichtsdamitzu tunhat. Da ihmin
Wilhelmshöheärztlichgeratenwordenwar, er sollwegenseiner
reizbarenNerven auf eine reizloseNahrung und dementsprechend
aufEinschränkungderFleischdiätbedachtsein,soglaubteer offen-
bar,wieesvielfachfälschlicherweisegeschieht,er müssezur Erhal-
tungseinerKräfterechtvielEier essen.Ich halteesnichtfürun-
möglich,daßer geradedurcheinesolcheUebertreibungunddurchzu
konzentrierteEiweißnahrungunbewußtimmerwiederDel insFeuer
goßunddadurchseineNexvenüberreizungvermehrte,zumaldaer
mitseinerFamlieauchsonstin unhygienischenVerhältnissenlebte.

Leiderverstandes zweifellosseineFrau schlecht,dennervös
belastetenundzurHeftigkeitgeneigtenMann im richtigenMomente
liebevollzu beruhigen.NachdenAussagenverschiedenerZeugen
wolltesievielmehrimmerdasletzteWort haben,undeskonnteso
selbstverständlichnichtausbleiben,daßsieselbst,weilihr dierechte
Liebefehlte,zu manchenGewalttätigkeitenihresMannesdieVer-
anlassunggab.

DieBerichteüberdieVerhandlungentrolltendasBildeinerEhe,
das in unserermodernenZeit keineswegsvereinzeltdasteht,das
vielmehrhundert-und tausendfachangetroffenwird. Trokßdem
kommtes beinochvielschlechterenEheverhältnissenzwischensolchen
EhegattenkeineswegszuMordundTotschlag.Die ehelicheDisso-
nanz,wie siein derWeisel'schenEheherrschte,gibtpsychologisch,
wenigstensnachmeinemEmpfinden,keineswegseinehinreichende
Erklärungdafür,daßderAngeklagte,sowiedieAnklageannahm,
sichschonlängermitdemGedankenbeschäftigte,seineFrau,weil
ernichtgutmit ihr lebte,zuermorden,umsichderselbenzuentledigen.

Wäre er ein gewohnheitsmäßigerAlkoholikergewesen,so
könnteichmir einesolcheverbrecherischeHandlungsSweiseausder



EntartungseinesGehirnesundauseinemdementsprechendenperversen
Denkenund Fühleneinigermaßenerklären.Da derAngeklagte
aber,wieer selbstvor Gerichtangabundwieauchsonstbezeugt
ist, sichin derDiät einernaturgemäßen,alsomehroderweniger
enthaltsamenLebensweisebefleißigte,soerscheintmir die ihmzu-
geschriebeneTat einesMordes,beziehungsweiseeinesTotschlages,
sowohlin Bezugauf forensischewiein Hinsichtallgemeinmensch-
licherPsychologie,absolutunverständlich.

DieZeugenvernehmungergabnichtdengeringstenAnhaltdafür,
daßderAngeklagtemitandernFrauenzimmernsicheingelassenoder
ein anderweitigesVerhältnisunterhaltenhätte.Er machteauch
nichtdie geringsteAnstalt,nachderTat etwaszu verheimlichen
oderzu vertuschenoderdieSchuldirgendwievonsichabzuwälzen.

Nichtsvonalledem.Er bliebrat-undteilnahmslosmitseinen
3KindernzusammenimBett,er ließdieLeichederFrauruhigbei
sichim Schlafzimmerauf demBodenliegen,undwartete,nachdemer
sichin selbstmörderischerAbsichtanbeidenVorderarmendiePulsadern
durchschnittenhatte,stumpfsinnigauf seinenherannahendenTod.

NachseinemblutleerenAussehenbeiGelegenheitmeinesBe-
suchesbeiihmim CasselerUntersuchungsgefängnismußderBlut-
verlust,dener erlittenhatte,einerheblichergewesensein. Von
demVerblutungstodewurdeerdadurchgerettet,daßsein15jähriger
Bruder,dernebendemSchlafzimmerderEheleutegenächtigthatte,
und der in seinerHerzensangst,als er in der FrüheHilfe-
rufederFrauvernommenhatte,schnellstensaufunddavongerannt
war, endlichgegen½10 Uhr Veranlassunggab,daßBahnhof-
bedienstetemittelsteinerLeiterdurchdasoffenstehendeFensterin
dasInneredesSchlafzimmershineinblickten.

Hier botsichihnenein schrecklicherAnblickdar. Sie sahen
dieLeichederFrau blutüberströmtim Zimmerliegen.In folge
dessendrangensiemitGewaltin dasSchlafzimmerundveranlaßten
darnachdenTransportdesAngeklagtendurchdieSanitätswache
ins Krankenhaus,woer kunstgemäßverbundenwurde.

LeiderverweigertederobengenanntejungeBruderdesAngeklagten
vordemSchwurgerichteseinZeugnis.Ich glaube,daßdieshaupt-
sächlichaus demGrundegeschah,weil er sichüberseinfeiges
Benehmenund kopflosesAusreißen,als er dieHilferufeseiner



Schwägeringehörthatte,innerlichschämte,undweiler sichdes-
wegennichtöffentlichvor demGerichtebloßstellenlassenwollte.
Die VerweigerungseinesZeugnissesmußteaberselbstverständlich
als BelastungsmomentgegenseinenBruder gedeutetwerden.
Unwillkürlichwurdedadurchsowohlbei denRichternwie beim
PublikumdieMeinung hervorgerufen,derBruder wolledieBrutali-
tätunddasVerbrechendesAngeklagtennichtdurchseinbelastendes
Zeugnisbestätigen,und er verweigereaus diesemGrundesein
Zeugnis.

Aus eigenemAugenscheinkenneichdiesenBrudergarnicht,
da ich bei seinerVorführung nichtanwesendseindurfte; ich ent-
nehmedagegendenZeitungsberichten,daßihmvondemAngeklagten
einigeTage zuvorbei Gelegenheitirgendeinesunbedeutenden
VorkommnisseseinharterGegenstandandenKopfgeworfenwurde.
In Erinnerunghieranhatteer offenbarvoreinemWutausbruche
seinesBrudersfür seineigenesLebenAngstundranntedeshalb,
als er nochschlaftrunkendieHilferufe nebenanhörte,schnurstracks
aufunddavonhinunteraufdieStraße.

GeradederUmstand,daßderAngeklagtebeiGelegenheitseiner
krankhaftenAufregungnichtnur gegenseineFrau sichzuGewalt-
tätigkeitenhinreißenließ, sondernje nachdemauchgegenseinen
leiblichenBruder,scheintmir einwandfreizu beweisen,einmal,
daß jener in krankhafterWeisenervös überreiztwar, und dann,
daßer keineswegssichnur gegenseineFrau brutalbenahm.

Es wurdedemAngeklagtenals belastendesMomentange-
rechnet,daß er einigeJahre vorhereinenTeil seinesersparten
VermögensseinenEltern undseinenGeschwisternvermachteund
damitseineFrau undseineeigenenKinderumebenso vielver-
fürzenwollte. In denZeitungsberichtenwird in dieserHinsicht
von einer „ominösen“Testamentsbestimmunggesprochen.Mir
erscheinteinesolcheAuslegungdurchausungerechtfertigt.Es mag
sein,daßderAngeklagtedieseTestamentsklauselin derAufregung
nacheinemStreitemitseinerFrau seinerZeitvorgenommenhatte.

NachmeinenBeobachtungenwar er trotzdermannigfachen
Rohheiten,dieersichzuschuldenhattekommenlassen,in Wirklichkeit
eineliebebedürftigeNatur. DiesemUmstandetrug seineFrau,
diesichvielfachkaltundgleichgiltiggegenihn benahm,entschieden



zu wenigRechnung.VonSeitenseinesVaterswurdeer dagegen
wegenseinerverschiedenengutenCharaktereigenschaftenbesserge-
würdigt;für diesenhatteerdeshalbin ganznatürlicherWeiseeine
verdoppelteAnhänglichkeit;unddiesewollteermeinesErachtensals
dankbarerSohndurcheinesolcheTestamentsbestimmungzumAus-
druckebringen.Ich kanndeshalbdarinkeinbesonderesBelastungs-
momenterblicken.

BelastendererscheinendieAussagendesFräuleinGeske,die
im Jahre 1903einigeWochenlangalsHaus-undBüffettmädchen
beimAngeklagtenangestelltwar. NachihrerErzählungsollder
AngeklagteschonfrühereinmalimBegriffegewesensein,seinerFrau
mitdemRasiermesserdenHalsabzuschneiden,wennsienichtzufällig
dazugekommenwäre. Der AngeklagtebestreiteteinensolchenVor-
gang,und ichhalteesnichtfür unmöglich,daßdieseZeuginzu
UngunstendesAngeklagten,vielleichtmehroderwenigerunbewußt,
übertriebenhat; nachdenAussagendesAngeklagtenhatsieauch
währendihresAufenthaltesimWeisel'schenHausesichdurchsonstige
fantasievolleErzählungenwichtigzu machenversucht;undjeden-
falls war siedemAngeklagtenwenigwohlwollendgesinnt,daer
sienachkurzerAnstellungwiederentlassenhatte.

Ic<hhaltees nachdemCharakterdesAngeklagten,sowieich
ihn währenddreiJahrenkennenzu lernenGelegenheithatte,für
ausgeschlossen,daßer bei klaremVerstandejemalsdenVersuch
gemachthabensollte,seineFrau umzubringen,umsichvonihr zu
entledigen.Währendder ganzenVerhandlunggingaberfowohl
derStaatsanwaltals auchderSchwurgerichtspräsidentvondieser
Ansichtaus und von dieserVoraussetzungauswurdedieganze
Verhandlunggeleitet.

Ich gebezu, daßeinzelneMomentederBeweisaufnahme--
abgesehenvondenAussagendesFräuleinGeske-- dieseAnnahme
zurechtfertigenschienen.EinmaldernackteTatbestand:dieFrau
wurdetot im Blute liegendaufgefunden;das blutigeRasier-
messerihresManneslag daneben;derselbesollschonfrüherdie
Drohungausgestoßenhaben,er bringesichundseineganzeFamilie
nochum; eswurdenBriefevonderFrau aufgefunden,in denen
siesichüberdasbrutaleBenehmenihresMannesbitterbeklagte.

AuchdieAngehörigenderFrau tatenbeiderVerhandlung



ihr Möglichstes,denselbenschlechtzu machenundals schuldiger-
scheinenzu lassen.Abgesehenvon früher,warensiewohl be-
sondersdurchdie Aussageder fünfjährigenTochterdesAnge-
klagten,siewollegesehenhaben,wieihr VatermitdemRasier-
messerin denHals der schlafendenMutter geschnittenhabe,er-
klärlicherweisegegendenAngeklagtenaufs höchsteerbittertund
vonseinerSchuldüberzeugt.

Obgleichdas Kind seineAussagevor Gerichtverweigerte,
sohatdas,wasvonihmbeiderGerichtsverhandlungvonandern
erzähltwurde,dochdieallgemeineStimmunggegendenAnge-
klagten,soweitichesbeurteilenkonnte,erheblichbeeinflußt.

Dazu kam,daßseinvielfachesHerumliegenaufdemSofa
ihm von den meistenübel gedeutetwurde; er wurde infolgedessen
nichtnur vonseinenHausgenossenundseinenNachbarn,sondern
auchvon seineneigenenAngehörigenundinbesonderevonseiner
Frau als Taugenichtsund als Faulenzerangesehen.Da der
Angeklagtebei der Gerichtsverhandlungintellektuellintakter-
schienund auchin seinersonstigenErscheinungkeinauffälliges
Krankheitssymptomerkennenließ, so übertrugsichdiese
falscheBeurteilungdesAngeklagtenganzunwillkürlich,zumaldurch
dasMitgefühlmit demfrühenTodederjungenfleißigenFrau,
auchauf die Richterund insbesondereauf die Geschworenen.
DiesestammtengrößtenteilsvomLandeund gehörtendenein-
fachenVolksschichtenan. Natürlicherweisewarensiesofür naive
Seeleneindrückeäußerstempfänglich,und da sie von keinerSeite
durcheinentieferenEinblickin die wahreSachlageaufgeklärt
wurden,so warensiein menschlicherklärlicherWeisevonvorn-
hereinzu UngunstendesAngeklagtenvoreingenommen.

Die eigeneVerteidigungdesAngeklagtenwarnichtsonderlich
dazuangetan,dieseungünstigeVoreingenommenheitderGeschworenen
wesentlichzu ändern.Der Angeklagtewußtenichtsanderes
vorzubringen, als ständig zu beteuern, er habekeine
Erinnerung, wie es in der fraglichen Nachtzugegangen
sei. Er wisse nur, daß er nicht habe schlafen können und
daß er in einer furchtbaren Aufregung gewesensei;
er könne es sich nicht anders denken, als daß er sich mit
demRasiermesserhabe das Leben nehmenwollen, und



daß seineFrau ihm hierbei in denArm gefallensei; er
habe nur nochdie dunkleErinnerung, daß sie wie ein
lebloserGegenstandan ihm heruntergesunkensei.

Die Anklagemachtegeltend,daß derAngeklagtebeiseinen
Aussagenfrüherund jetztsichin Widersprücheverwickelthabe.
Soweitich selbstderVerhandlunganwohnte,konnteich nichts
davonbemerken.Die AussagendesAngeklagtenbewegtensich
immerin diesemGedankengange,der mir sehrfolgerichtigund
derSachlagedurchausentsprechenderschien;dieRichterundGe-
schworenenhieltendagegendenAngeklagtenfür einenverstockten
Sünder,undhieltendeshalbseineAussagenfüreineunglaubwürdige
AusSrede.

Die drei amtlichenSachverständigenverhieltensichnach
meinerMeinunggegenüberderSachedesAngeklagtensehrkühl
und indifferent,undichhattedasGefühl,daßsieihm,als An-
hängerderNaturheilmethode,im Innerstenweniggünstiggesinnt
waren.Sie sprachenzwarnichtdirektparteiischzu seinenUn-
gunstenaus. Sie kamenihmabermitihrenAusführungenauch
in keinerWeisezuHilfe, trotzdemdaßderFall meinesErachtens
sehrdazuangetanwar.

Die zweiKasselerGerichtsärztebekundetenüberdenBefund
an derLeiche,daßsichdaranzweiVerletzungenvorgefundenhaben,
einefleinereamKinn undeinegrößerean derrechtenSeitedes
Halses,Die erstereseibedeutungslos,die letzterehättedagegen
eineLängevonachtZentimeternundklaffteeinenZentimeterbreit
auseinander.DiegroßeDrosselvenewarderLängenachdurchschnitten,
und derTod derFrau WeiselsollnachAussagedieserGerichts-
ärzteinfolgevonVerblutungeingetretensein.NachMedizinalrat
Dr.HeinemannsollderTod infolgevonVerblutungnachwenigen
Minuteneingetretensein;Dr. Dorn meinte,es könneauchlänger,
vielleicht10--15 Minutenangestandenhaben,daessichbeider
VerletzungnichtumeineSchlagader,sondernnur umeineBlut-
adergehandelthatte.

BetreffsdesZustandekommensderVerletzungließenes die
Gerichtsärztedahingestellt,ob sie absichtlichoderunabsichtlich
entstandensei. Sie gabendieMöglichkeitzu, daßdieVerletzung
so,wiederAngeklagtebehaupte,infolgeeinesunglücklichenZufalles



entstandenseinkönne.Sie ließenaberauchdenselbenGradder
Möglichkeitbestehen,daßderBeschuldigteseinOpferim Schlaf
überfallenundsodenbeabsichtigtenMord ausgeführthabe.

Der ObergutachterMedizinalratProfessorDr. Tuczekvon
Marburg hattedenBeschuldigtensechsWochenlang,vom29.März
bis9.Mai 1905,in derUniversitätsklinikaufseinenGeisteszustand
beobachtetundgabdarübereinobjektivgehalteneseingehendes,wissen-
schaftlichesGutachtenab. Er kamzu demResultat,daßderAnge-
klagtezweifellosschwernervenkrank,wennauchkeineswegsim
Sinne desGesetzesgeisteskranksei. Es lassesichdieMöglichkeit
nicht ausschließen,daß er bei Begehungder Tat, wenn auchnur
kurzvorübergehend,im ZustandeinergewissenArt vonBewußt-
losigkeit,durchwelchebeiihmdiefreieWillensbestimmungausge-
schlossengewesensei,sichbefundenhabenkönne.

Die Entscheidunghierüberüberlasseer demErmessenderGe-
schworenen,wobeierdenselbenzumSchlussenochmalsnachdrücklichst
zu Gemüteführte,daßdieMöglichkeit,der Angeklagtehabeim
ZustandeeinersolchenBewußtlosigkeitdieTat begangen,ganzund
gar in Parallelezu stellenseimit derGlaubwürdigkeit,dieman
dervondemselbengegebenenDarstellungentgegenbringe.

Auf diesonstin BetrachtkommendenStreitfrageninbezugauf
dieArt derEntstehungderVerletzungunddeseingetretenenTodes
ließ sichder Obergutachtergar nichtnäherein, und er stimmteso
demGutachtenderandernzweiamtlichenSachverständigenstill-
schweigendzu, daßdieFrau Weiselan Verblutunggestorbensei.

DieserVortragvon ProfessorDr. Tuczek,der am Nach-
mittagedesletztenVerhandlungstagesvon 5--7 Uhr stattfand,
dauertezweivolleStunden.Ich merktean mir selbst,daßman
bei derSommerhitzeundbeiderUeberfüllungdesGerichtssaales
wirklichMühe hatte,densonstklarenundsachverständigenAus-
führungendesObergutachtersin derganzenZeit aufmerksamzu
folgen.Ich will dahingestelltseinlassen,wieweitdiesvollends
denGeschworenen,derenDenkenundFühlenganzselbstverständlich
die forensisch-wissenschaftlicheSeitederFragesehrfernlag, und
dieschondurchdieseitherigeVerhandlungmehroderwenigerab-
gespanntwaren,vollständigmöglichgewesenseinmag.



Von Rechts-undVernunftwegenhättemeinerMeinungnach
nunmehrabendszwischen7-8 Uhr die Verhandlungauf den
andernTag vertagtwerdensollen,sowohlimpersönlichenInteresse
desAngeklagten,der unterder langenVerhandlungzweifellos
schwerzu leidenhatte,wieauchim InteresseseinerSache.Denn
meinemDafürhaltennachhießes,denGeschworenenUebermensch-
licheszumuten,wennsiegenuggeistigeSpannkraftbesitzensollten,
um mit ununterbrochenerAufmerksamkeitdemweiterenGangeder
Verhandlungzu folgen.Der Vorsizendewollteaberunbekümmert
um dieseRücksichtendie Verhandlung unter allen Umständenan
diesemTagezu Endebringen;wassehrverständlichwar,dasie
ursprünglichnur auf1--2 Tageanberaumtwar, undnunmehr
schon4 Tagelanggedauerthatte,dendazwischenliegendenSonntag
nichtmitgerechnet.

Selbstverständlichhätteaberin einemso schwierigenund
ernstenFalle, wiein demvorliegenden,schonvonvornhereinfür
dienötigeZeitentsprechendeVorsorgegetroffenwerdensollen,damit
denGeschworenendievolleMöglichkeitgegebenwar, demGang
derVerhandlungmit wirklicherAufmerksamkeitzu folgen,um
fich so ein richtigesUrteil in der Sachezu bilden. Meines Er-
achtenswurdedieserGesichtspunktvomVorsißenden-- selbst-
verständlichohnealle Absichtlichkeit-- nichtgenügendim vor-
liegendenFalle beachtet,und es erscheintmir nichtunmöglich,
daß auchdurchdiesenUmstandder überstürztenVerhandlung
am letztenTagedieSachedesAngeklagtenbenachteiligtwurde;
dennin vorgerückterAbendstundemußtendiegequältenGeschworenen
-- vomAngeklagtenwill ichganzschweigen-- nunmehrnochdie
AusführungendesStaatsanwalts,desVerteidigersunddesSchwur-
gerichtspräsidentenübersichergehenlassen.

Der StaatsanwaltmaltedieblutigeSzeneim Schlafzimmer
möglichstschauerlichaus,suchtehöchstesMitleidmitderunglück-
lichenjungenFrau zu erweckenund zeichneteandererseitsdem-
entsprechenddenAngeklagtenalseinenverworfenen,gemeinenundver-
brecherischenMenschen.Die ursprünglicheAnklageaufMord ließ
der Staatsanwalt aber trozdemfallen, er plädiertenur auf Tot-
schlag.Die FragebetreffsmildernderUmständeließer offenund
"überließsiezur EntscheidungdenGeschworenen.



DerVerteidigerwarsichtlichdurchdieanstrengendeundlange
Verhandlungin den heißenSommertagenerschöpft.Er ver-
zichtete-- wohl hauptsächlichmit Rücksichtauf diespäteAbend-
stunde-- ganzundgardarauf,denTatbestandin seinenEinzeln-
heiteneinernäherenBetrachtungzu unterziehenunddiese,soweit
möglich,zugunstenseinesKlientenzu verwerten.Offenbarging
er vonseinersubjektivenUeberzeugungaus,derAngeklagtehabedie
Tat in unzurechnungsfähigemZustandeverübt,underzweifeltedem-
entsprechendnichtim geringstendaran,daßauchdieGeschworenen
dieseseineMeinung mit ihm teilenwürden. Er beschränktesich
deshalbdarauf,diesenGesichtspunktin ausführlicherWeisezu be-
sprechen,war aber im übrigenbestrebt,dieGeschworenenmit allem
Weiterenmöglichstzu verschonen.

DerAngeklagtebeteuerteweinendin beweglichenWortenseine
Unschuld,unddaßer stetsdieWahrheitgesagthabe.

Der Vorsitzendebelehrtezum Schlußnocheinmalin ein-
gehendsterWeiseundmitgrößterjuristischerSachkenntnisdieGe-
schworenenüberdenUnterschiedzwischenMord undTotschlagund
überdiesonstigenin FragekommendenjuristischenGesichtspunkte
undentließdieselbensoendlichzwischen9 und10Uhr abendsin
ihr Beratungszimmer.

Wahrspruch der Geschworenenund Gerichtsurteil.
Die Geschworenen,die in menschlichsehrerklärlicherWeise

nachdemletztenhöchststrapaziösenVerhandlungstagevor allem
dasBedürfnishatten,möglichstraschfreizu werden,vollbrachten
ihreBeratungin denkbarkürzesterZeit. Sie gabenschonnach
einviertelstündigerBeratungihren schwerwiegendenWahrspruch
dahin ab, daß der Angeklagtezwar nichtdesMordes,aber
desTotschlagesschuldigsei,unddaßer keinemilderndenUmstände
verdiene.

In Uebereinstimmungdamitbeantragteder Staatsanwalt
achtundderGerichtshoferkannteaufsiebenJahreZuchthaus.

Der Angeklagtebrachschluchzendzusammen.



Als er aufderStraßeerschienundimWageninsGefängnis
zurückgebrachtwerdensollte,rottetesicheinegroßeMengeKasseler
Frauenzusammen,insultiertendenAngeklagtenundsuchtenihn
zu lynchen,sodaßer durchdiePolizeivorderwütendenVolks-
mengegeschütztwerdenmußte.

Die Geschworenenund dieRichterhattenalso offenbarin
Uebereinstimmungmit demVolksempfindenihrenWahr- und
Richterspruchin demvorliegendenFalle abgegeben;undtrozdem
befindensiesichsämtlichsamtderöffentlichenMeinungimIrrtum,
indemdiesesUrteilaufganzfalschenVoraussetzungenirrtümlicher-
weiseaufgebautist.

Richtigstellungund Klarlegung des fraglichen Falles,
Die irrtümlicheBeurteilungdesvorliegendenFalles wurde

meinesErachtensvorAllemundhauptsächlichdurchdieunrichtigen
undunzulänglichenGutachtenderamtlichenSachverständigenver-
anlaßt.

EinmalhobensiemeinesErachtensnichtdenganzwesentlichen
UmstandmitdergenügendenDeutlichkeitundSchärfehervor,daß
der tötlicheHalsschnittauf der rechtenSeite der Frau Weisel
fein querverlaufenderwar, wie es ganzgewöhnlichderFall ist,
wenneinerPersonin mörderischerAbsichtderHalsdurchgeschnitten
wird, sonderndaß die fraglicheVerletzungder Länge nachverlief.

Von diesemaußerordentlichwichtigenUmstandebekamauch
icherstNachrichtdurchdasmündlicheGutachtendesMedizinalrat
Dr. Heinemann.IchwaraberbeiderflüchtigenErwähnungdieser
Tatsacheselbstnichtsofortin derLage,mirdiefundamentaleBedeu-
tungderselbenaugenblicklichvollständigklarzumachen.Von keiner
sonstigenSeite wurde auf die entschiedeneWichtigkeitdiesesUm-
standeshingewiesen.Der Sachverständigeließ es dabeibewenden,
beimBerichtüberdenSektionsbefunddieseTatsachenur kurz
anzuführen.

Als ObergutachterhättevonrechtswegenProfessorDr.Tuczek
meinesErachtensdiePflicht gehabt,geradediesenUmstandein-



gehendzu würdigen.Denn er warvondemGerichtedazuaus-
ersehen,ein abschließendesObergutachtenabzugeben.Bei einem
ganzleisenVersuchevonSeitenmeinesKollegenDr. Tienes,den
einenoderandernPunktdesSachverständigengutachtenseinerKritik
zu unterwerfen,wurdeihm vomVorsitzendensofortbedeutet,daßdas
GerichtvoneinemZeugenkeineBelehrungentgegenzunehmenbrauche;
undderStaatsanwaltentgegneteihm,daßdasObergutachtenvon
ProfessorDr. Tuczekvonuns sachverständigenZeugennichtange-
griffenwerdendürfe.

Wir Entlastungssachverständigewarenso vollständigaußer
Stande,gegendieAusführungendesHerrnProfessorsundder
KasselerGerichtsärztediegeringsteEinwendungzu machenodersie
irgendwiezu ergänzen.Von ProfessorDr. Tuczekerwartetein
diesemFalle das Gerichtoffenbarein definitivabschließendes
Obergutachten.Derselbeging aber auf die nähereEntstehung
derVerletzungunddeseingetretenenTodesderFrau Weiselmit
keinerSilbeein;alsProfessorderPsychiatrierichteteer seineganze
AufmerksamkeitaufdieBeantwortungderFrage,obderAngeklagte
beiBegehungderTat zurechnungsfähigwarodernicht.

In Bezug auf denSektionsbefundberichtetedas Tageblatt,
dieverbreitetsteKasselerZeitung,in seinerNummervom4. Juli d.J.:
„Es hatteeinkolossalerBlutverluststattgefunden;amHalsebe-
fandensichzweiVerletzungen,einekleinereamKinn undeine
größerean derrechtenSeitedesHalsesvon 8 cm Längeund
1 cm flafftesie auseinander.Die hiervorübergehendegroße
Drosselvenewar zerschnittenundwarderalsbaldigeTod infolge
VerblutungdieunausbleiblicheFolge. KreisassistenzarztDr.Dorn
schließtsichdiesemGutachtenan, ohnewesentlichNeuesvorzu-
bringen.“

In derKasseler„AllgemeinenZeitung“,die ebenfallssehr
ausführlichetäglicheBerichteüberdenGerichtsfallgab, findet
sichallerdingsnachder ähnlichenBeschreibungdes Sektions-
befundeswie im KasselerTageblattnocheineStelle, wo es heißt:
„dieArt derVerletzungwareineungewöhnliche,dietotbringende
Wundeverliefvonobennachunten,dieleichterelagwagerecht.Der
Schnittwies einegeringereKraft auf, als wie beiPersonen,diesich
mitMordgedankentragen“.Dagegenwirdin diesemBlattefälsch-



licherweisevonVerletzungder„Hauptschlagadergesprochen.„Wäre
diese,"heißtes in dembetreffendenBerichte,„nichtgetroffenworden,
sowärederTod wohlnichteingetreten.“

In dem„HessischenKasselerStadt-Anzeiger“findeichfolgen-
denBericht:„Der LeichnamderFrau Weiselzeigteeineauf-
fallendeBlässe;sieseiüberhauptziemlichschlechternährtgewesen.
Als siedentötlichenSchnitterhielt,könnesietatsächlichgestanden
haben.Dafür sprechesogarmit ziemlicherSicherheitder vom
AngeklagtengeführteSchnitt. Diesersei8 cm langgewesenund
gingan der rechtenHalsseitevon obennachunten,wobeidie
großeHalsschlagader(!d.V.) glattdurchtrenntwurde.

Auffälligwardabei,daßdieserSchnittnichtmitderganzen
Kraft geführtwordenwar, mit dersonstgewöhnlichvoneinem
MörderoderSelbstmörderbeiAusübungeinersolchenTat das
Messergeführtzu werdenpflegt. An sichwarderSchnittnicht
tief und nur deshalbtötlich,weil er die großeHalsschlagader
(! d.V.) getroffenhatte.Der Herr MedizinalrathältdieMög-
lichkeitnicht für ausgeschlossen,daßFrau Weisel tatsächlichso um8
Lebengekommenist, wie derAngeklagteesdemUntersuchungs-
richtergeschilderthat. Der Tod derFrau Weiselsei an Ver-
blutungerfolgt,undzwarin einerZeit von1--5 Minuten."

Aus diesenlückenhaftenund teilweisefalschenBerichtenvon
SeitenderBerichterstatter,trotzdemdaßdieselbenganzvornean
einemeigenenTischebequemplaziertwarenundtrotzdemdaßdie-
selbeninfolgeihresBerufesgewohntsind,mitgeschulterAufmerk-
samkeitdenVerhandlungenzu folgen,scheintmir mit Evidenz
hervorzugehen,daß geradedieArt undWeisederbeiderFrau
WeiselvorgefundenenVerletzungungenügendund nichtdeutlich
genugzur Sprachekam,obgleichgeradesiefür dieSchuldoder
NichtschulddesAngeklagtenentscheidendwar.

WärederSchnittquerdurchdenHals geführtworden,wie
auchich früherimmerangenommenhatteundwieauchjetztnoch
alleannehmen,die ichin derSachegesprochenhabe,dannwürde
essichohnealleFragefolgerichtigerweisenur umeineabsichtliche
Tötungin derHauptsachehandelnkönnen.Dagegenschließtmeines
ErachtensdiekonstatierteLängsrichtungdestötlichenSchnitteseine
solcheAbsichtlichkeitgeradezuvollständigaus.



Instinktivgehtein Mörder,der durcheineVerletzungam
Halsetötenwill, und.vollendseinTotschläger,derim Affektdies
beabsichtigt,daraufaus,demerkorenenOpferdenHalsabzuschneiden.
In dieserAbsichtführter deshalbimmerdenSchnittmehroder
wenigerquerüberdenHals.

Mir ist wederaus derPraxis nochaus derLiteraturauch
nur Ein Fall bekannt,wo in mörderischerAbsichtamHalseein
Längsschnittgemachtwordenwäre;esistdiesauchimanatomischen
BauedesHalsesbegründet.DenneinLängsschnittanderSeite
desHalsesgefährdetnur in einerganzbestimmtenRegionlebens-
gefährlicheTeile:inbesonderedieaufsteigendeHalsschlagader(art:
carotis)unddieabsteigendeDrosselvene(V: jugularis).

DieseBlutgefäßesindaberdemAnblickevonaußenim allge-
meinenganzundgarentzogen,undesgehörtschoneinegenauere
anatomischeKenntnisdazu,ummitAbsichtdieseTeilezu treffen.
Es erscheintmir aberganzundgarausgeschlossen,daßderVer-
urteiltesolcheanatomischeVorkenntnissebesitzt,undvollendsscheint
esmir im WiderspruchmitdemvomStaatsanwaltundvonden
GeschworenenangenommenenAffektzu stehen,daß er in einer
solchenGemütsverfassungsichdielebensgefährlicheStelleamHalse
seinerFrau in richtigerWeisezu demtodbringendenSchnitte
ausgesuchthabensollte.

AusderganzenSachlageundnamentlichausderLängsrichtung
des8 cmlangenSchnittesscheintmirmitzwingenderNotwendig-
keitdieeinwandsfreieAnnahmehervorzugehen,daßvondemVerur-
teiltendertötlicheSchnittnichtabsichtlichgeführtwordenseinkonnte.

DieseAnnahmewird durch den weiternUmstand unterstützt,
daßsichandertotenFrau auchnochamKinn einekleinereVer-
letzungvorfand. Hätte der Verurteilte,wie die Anklage und wie
der Staatsanwalt annahm, seineFrau im Schlafe überfallen,so
wäredieseVerletzungerstrechtnichtzu erklären;denneinem
Mörderwird es ebensowenigeinfallen,seinOpferdurcheinen
Schnittam Kinn umbringenzu wollen,wiedurcheinenSchnitt
an derSeite.

Dagegen stimmendiese beiden Arten von Ver-
letzungenganz und gar mit der Annahmeüberein, daß
der Verurteilte diese Verletzungen unabsichtlich seiner



Frau beibrachte,als dieseihm bei seinemSelbstmord-
versuchedas Rasiermesserentwinden wollte.

Daß Weiselin WirklichkeitmitdemGedanken,sichin selbst-
mörderischerAbsichtdenHals zu durchschneiden,in derfraglichen
Nachtumgegangenist,beweistderUmstand,daßbeiihm,wieder
AnstaltsarztDr. Fertig im Landkrankenhausebezeugte,am Halse
6 Hautschnittesichtbarwaren.

So wie ich den Verurteilten im Laufe von 3 Jahren kennen
gelernthabe,ist esmir durchausverständlich,daßermitderVor-
nahmeseinesSelbstmordessehrzögerlichzuWerkegingundsichso
erstmehrerenuroberflächlicheSchnitteamHalsebeibrachte.Gerade
als Familienvaterundzumalals einVater,der aufs zärtlichste
für seineKinderbesorgtwar, nahmer es mitderAusführung
seinesSelbstmordessehrschwer. Offenbarhemmteihn dabeiimmer
wiederdieVorstellungan seineunglücklichenKinder,dieer nach
seinemTodevaterloszurückließ.

Geradeals treuerundbesorgter,abergemütskrankerFamilien-
vatermager sichnebenseinenSelbstmordgedanken,dieihn schon
seitJahrenquälten,hieunddaauchmitdemGedankengetragen
haben,ob er nichtzugleichmit seinerPersonauchseineKinder
odergarseineganzeFamiliemit umbringensolle. Es istbezeugt,
daßer ähnlicheAeußerungendaseineoderanderemalin derAuf-
regunggetanhat.

Ich habedenVerurteiltentrotzmancherRohheiten,derer
wohlmitRechtwährendderVerhandlungbezichtigtwerdenkonnte,
als innerlichweichenGemütsmenschengenügendkennengelernt,
um es ganzgutverstehenzu können,daßer bei seinenSelbst-
mordgedankenvielfachvon demGedankenbeherrschtwurde,er
möchtenichtnur eineneinfachen,sonderneinenerweitertenSelbst-
mordbegehenundzugleichmitsichseineganzeFamiliemit in den
Tod nehmen.

SolcheundähnlichedaraufabzielendeAeußerungendürfen
meinesErachtensnichtohneWeitereszuUngunstendesVerurteilten
ausgelegtwerden,als obsieein“Beweiswären,daß er wirklich
mitAbsichtseineFrau habeumbringenwollen.Nein,mit solchen
GedankentragensichsehrvieleGemütskranke,undbesonderssolche,
welchenichtswenigeralsgemütsroh,imGegenteilgemütsweichsind.



Trotzdemder Verurteilte,wie er mir schonim Frühjahr
1901in Wilhelmshöheim Vertrauensagte,bereitsseitJahren
mitSelbstmordgedankenzu kämpfenhatte,soerhieltbei ihmdie
Selbstbeherrschungbis jeztimmerwiederdieOberhand.Die ver-
schiedenenUmstände,diederSchreckensnachtvorausgingen,lassen
esmir aberals ganzerklärlicherscheinen,daßer nunmehrüber
seineSelbstmordgedankennichtmehrHerr wurde,sonderndamit
Ernstmachenwollte.

ErstenshattesichimLaufedesletztenWinters1904/05sein
Befindenwiederaugenscheinlichverschlimmert;ich entnehmedies
mit unzweifelhafterSicherheitaus seinemBriefean michvom
14.Dezember1904,worinersichschriftlichanmichnachSchlesien
wendetundworinerdenWunschausspricht,zumirdorthinkommen
zu können.SeineverzweifelteStimmungmußdamalsentschieden
großgewesensein. Der WortlautdesBriefesbeweistes und
außerdemderUmstand,daß er trotzder großenEntfernungzu
mir nachSchlesienkommenwollte.

Sodannhatteihn,sowieichihn kennengelernthatte,zweifel-
losderUmstandin eineerhöhteUnruheversetzt,daßmeinevonihm
sehnlichsterwarteteAntwortausEisenachausblieb,indemihmseine
Frau meinePostkarteunterschlug.

WeitermachteihmseineFrau,vonwelcherauchseineSchwester
nochzu Hilfe gerufenwordenwar, im Komplottmitdieserden
AbendvorhereineheftigeSzene,wiemir dieseSchwesterreuevoll
späterselbstin Eisenacherzählte.Offenbarmachtesieihmgerade
darüberVorwürfe, daß er nun nochmalseineteureKur vornehmen
wolle. NatürlichtrugenalledieseUmständenichtswenigerals
zurBeruhigungdesgemütskrankenMannesbei.

EndlichmußichzumVerständnisdesFallesnocheineintime
AngelegenheitzurSprachebringen.Ich durfteleider,wieichoben
schonbemerkthabe,derganzenVerhandlungnichtpersönlichanwohnen;
nachträglichkonnteich aberwenigstensderHauptsachenachdie
ZeugenaussagendenBerichtenderCasselerTagesblätterentnehmen;
daseineoderanderemal wurdeaberbeiErörterungderintimen
ehelichenVerhältnissedieOeffentlichkeitganzausgeschlossen.Was
hierbeizurSprachekam,entziehtsichdeshalbnatürlichganzundgar



meinerKenntnis.TrotzdemkannichfolgendenVorfall.nichtun-
erwähntlassen.

NachderletztenVormittagsverhandlunggeselltesichwährend
dereingetretenenPausein derGerichtsverhandlungzu mir und
meinemKollegenDr. TienesaufderStraßeeinunsunbekannter
Mann, der uns sagte,daß er denWeiselseinerZeit nach
Marburg in die Irrenklinik gebrachthabe, daß er aber als
Zeugenichtvernommenwordensei. Er berichteteuns nunaus
freienStücken,daßihmWeiselunterwegserzählthabe,er habe
in derfraglichenNachtmitseinerFrau garkeinenStreitgehabt,
er habeim Gegenteilmit ihr nochehelichenUmganggepflegt.

Ichweißnicht,wieweitdieserUmstandvorGerichtzurSprache
fam. Ich haltedieseAussagedesVerurteiltenaufalleFälle für
bedeutungsvoll,undmir erscheintderberichteteVorgangkeineswegs
unwahrscheinlich.Mir selbstgestandderVerurteilteschonbei
seinem ersten Aufenthalte in der Goßmann'schenAnstalt in
Wilhelmshöhe,daß ihn jedesmalder ehelicheUmgangstarkin
seinenNervenangreife.

Es ist jedem Nervenarzte eine allbekannteSache, daß
Männer,die, wieWeisel,infolgefrühererOnaniemit sexueller
Neurastheniebehaftetsind,tatsächlichdurchdenvollführtenCoitus
nicht,wie gesundeMenschen,wohltätigbeeinflußt,sondernim
Gegenteilin ihremNervensystemdadurchkrankhaftüberreiztund
in ihremSchlafemehroderwenigergestörtwerden,wodurchbei
ihnengewöhnlichnacheinemsolchenCoituseinetiefeGemüts-
depressionhervorgerufenwird.

Nimmtmanalle diesevonmir angeführtenund erörterten
Umständezusammen,so läßt es sichleichteinsehen,wodurches
kam,daßderVerurteiltein der fraglichenNachttatsächlichnicht
nur nichtzurRuhekommenkonnte,sondernimGegenteilbeiseiner
an undfür sichzurVerzweiflungneigendenStimmungaufstiefte
erregtund in dieserhochgradiggesteigertenMelancholiedannzu
demSelbstmordversuchmit demRasiermessergetriebenwurde.

DabeifielihmseineFrau in erklärlicherAufregungindenArm
und zogsichso unglücklicherweise,aberohnedaßesvomVer-
urteiltenvorherirgendwiebeabsichtigtgewesenwäre,selbstdiever-
hängnisvolleVerletzungamHalsezu.



Mir erscheintes sehrwahrscheinlich,daßdieFrau in dem
Moment,als siebemerkte,daßihr Mann mit demRasiermesser
an seinemHalseherumschnitt,undals sieihndaranzu verhindern
suchte,denbezeugtenHilferuf:„Eckhardt,helfmir,helfmir!“aus-
gestoßenhat. Wenn man sich in die Situation hineindenkt,so
erscheintmir dieseAnnahmenatürlicherals die,beiderVerhand-
lung allgemeinangenommeneMeinung,die Frau habeerstbei
ihrerVerletzungsoumHilfegerufen.

Nun habeichnocheinenganzneuen,für dieganzeEut-
scheidungdes vorliegendenGerichtsfalleshochwichtigen,Ge-
sichtspunktnäherzu erörtern.

Die amtlichenSachverständigennahmeneinstimmigvorGericht
an,daßderTod derFrau durchVerblutungeingetretensei. Diese
Annahmescheintauchauf denerstenAnblicknaheliegendund
gerechtfertigtzu sein. TrotzdemhabeichdiefesteUeberzeugung,
daßdieamtlichenSachverständigenbeiBeurteilungdesSachverhaltes
in diesemFalleeinensehrwesentlichenUmstandunbeachtetgelassen
haben.Und zwar betrifftdiesdieMöglichkeitdesLuftein-
trittes in die klaffendeWunde der Jugularveneund des
auf dieseWeise herbeigeführtenplötzlichenTodes derFrau
Weisel.

Als ichmichmit meinemSohne,derin Görlitzpraktischer
ArztundauchAnhängerderNaturheilmethodeist undmichkürz-
lichhiereinigeTagelangbesuchte,überdenfraglichenGerichtsfall
unddieVerletzungderFrau Weiselunterhielt,machteer mich
sofortauf dieEventualitätderLuftemboliebeiderdemHerzen
so naheliegendenHalsverletzungaufmerksam,und ichmußteihm
hierinohneweiteresvollständigzustimmen.

Wennmansichdie8 cmlangeklaffendeVerletzungdergroßen
Drosselveneim vorliegendenFalleklarvorAugenhält,sodrängt
sichzweifellosjedemchirurgischgebildetenArztemitunwiderstehlicher
Gewalt die Vorstellungauf, daß bei der fraglichenVerletzungder
Frau Weiseldie denkbargrößteWahrscheinlichkeitvorliegt,der
TodderselbenseinichtlangsamdurchVerblutung,sondernblitzschnell
durchLufteintrittin dieVene,durchsog.Luftembolie,erfolgt.

Es ist mir ein Rätsel, daß von den drei amtlichenSach-
verständigen,die für dasGerichtausschließlichmaßgebendwaren,



nichteineinzigeran dieseMöglichkeitdachte,sodaßdieseim vor-
liegendenFalle ganzaußerordentlichwichtigeEventualitätder
Luftemboliewährendder ganzengerichtlichenVerhandlungnicht
miteinerSilbezur Sprachekam.

ProfessorDr. Tuczeksoll in dieserHinsichtmeinVorwurf
amwenigstentreffen,denndervonmiraufgestellteneueGesichts-
punktgehörtnichtin dasGebietderPsychiatrie,sondernin das
derChirurgie.

Jeder Chirurgwirdmir aberdarinbeistimmen,daßbeider
vorliegendenHalsverletzungalleUmständesobeschaffenwaren,daß
in diesemFalle deräußerstlebensgefährlicheLufteintrittbeider
erstenheftigenEinatmungder Frau Weiseleigentlichmit un-
vermeidlicherNaturnotwendigkeiteintretenmußte.Man vergegen-
wärtigesichnur kurzdieseVerletzung:

Die großeJugularvenewar derLängenachin einerHöhe
von8 cmangeschnitten;durchdenSchnittwarenzugleichdievon
innennachaußenschiefverlaufendenFaserndesglattenHals-
mustels,dessog.Platysmamyoides,querdurchschnittenundeben
durchdiesezerschnittenenMuskelfasernwurdedanndie ganze
Wundeund diederLängenachangeschnitteneDrosselvene2 cm
breitklaffendoffenerhalten.

In jedemanatomischenLehrbucheist zu lesen,daßdieHaupt-
aufgabederFasern,diesesglattenHalsmuskels,welcherunzertrennlich
mitderHautdesHalsesverwachsenist,darinbesteht,daßsiedie
KontinuitätdesvenösenBlutlaufesamHalsezu sichernunddaß
siebeijederEinatmungdenRückflußdesvenösenBlutesdadurch
zu befördernhaben,daßsiedieVenenwändeausgespannterhalten.

Sodanngibt jedeschirurgischeLehrbuchausführlichdarüber
Belehrung,daßeineklaffendeHalswundein derNähedesHerzens
geradewegenderMöglichkeitdesLufteintrittesim höchstenGrade
lebensgefährlichist. Es istdiesumsomehrderFall, je näherdie
verletzteVenederBrusthöhleliegt,je größerdieseVeneist,und
je beträchtlicherdieihr beigebrachteOeffnungist.

AlledieseUmständesindimfraglichenFalleimhöchstenGradezu-
treffend.Als sonstigebegünstigendeUmständewerdenin denLehr-
büchernangeführt:HeftigesSchreien,angestrengteRespirations-
bewegungen,BewegungenderArmeundHintenüberbeugendesHalses;



alledieseaufgezähltenMomentetreffenbeiderVerletzungder
Frau Weiselin geradezutypischerWeisezusammen.

Die in dieverletzteVeneeingedrungeneLuftgelangtgewöhnlich
untereinemvernehmbarengurgelndenGeräuschin dierechteHerz-
hälfteundaus dieser,nachdemsiemit"demschwarzenBlutezu
einemrotenSchaumesichvermischthat,durchdiePulmonalarterie
in die Lunge.

Die bedenklichenZufällenacheinemsolchenLufteintrittin
eineverletzteVenesindverschieden.Manchmalstößtdieverletzte
PersonnochdenRuf aus „ichsterbe"und stirbtin derTat
wenigeMinutendarnach.Andernfallsentstehtsoforteinetiefe
Ohnmacht,diein denTodesschlafübergeht.DieserletztereVorgang
trat wahrscheinlichbeiderFrau Weiselein; wenigstenslassendie
AngabendesVerurteiltendieswahrscheinlicherscheinen.Auf alle
Fälleist essojetztsehrverständlich,daßderselbe,dervorhermit
AusführungseinesSelbstmordesbeschäftigtwar,wieer selbstan-
gibt,überdenplötzlichenTod seinerFrau ganzverblüfftundaußer
Fassungwar.

Es stimmtauchdamitderUmstand,daßer auf dieFrage
derin dasSchlafzimmerzuersteindringendenLeute,wiees denn
bei demTodeseinerFrau zugegangensei, diesonstnichtrecht
verständlicheAntwortgab: „Dasverstehtihr nicht“.

Der keineswegsbeschränkteVerurteiltehatteauchganzrecht,
als er währendderGerichtsverhandlungzu demGefangenenwärter
sagte,daßes wenigerauf dieZeugen,als hauptsächlichauf die
AussagenderSachverständigenin seinerSacheankomme.

Hätteein Lufteintrittin dieVenenichtstattgefunden,und
wäredadurchnichtderplötzlicheTod derFrauWeiseleingetreten,
sohättedieselbe,meinerMeinungnach,trotzdergroßenVerletzung
derDrosselvenenochlängereZeithindurchschreienundumHilfe
rufenkönnen;und die Wandan WandnächtigendenZimmer-
nachbarnhättendiesnotwendighörenmüssen.DenndieLuftröhre
undderKehlkopfwarenbei ihr unverletzt.Die Nachbarnhatten
abernichtsderartigesgehört.

Bekanntlichführt eineVerblutungdurchVerletzungeiner
VeneungleichvielwenigerraschzumTod,als wenneinegrößere
Schlagaderverletztist, Wäre nichtderTod durchLuftembolie



soforteingetreten,sohättewohlzweifellosdieVerletzteunwillkürlich
ihreHand nachder verletztenStelle geführtund hätteso die
blutendeWundezusammengedrückt.Auf dieseWeisehättemeines
Erachtensdie Frau WeiseltrotzdesgroßenHalsschnittesnoch
stundenlanglebenundungehindertschreienundjammernkönnen.

GeradederUmstand,daßdieunmittelbarenZimmernachbarnnichts
vonderartigenHilferufenvernahmen,erscheintmir alseinweiterer
sichererBeweis,daßdieFrauWeiselnichtinfolgevonVerblutung
denTod fand,sonderninfolgevonLusteintritt,wievomBlitzge-
troffen,einesplötzlichenTodesgestorbenist. Da dieKasselerSach-
verständigenallemnachdieseEventualitätderLuftembolieganzund
gar unbeachtetließen,sowurdensiewohlauchnichtdaraufauf-
merksam,ob sichim rechtenHerzventrikelLuftbläschenvorfanden.
Ihr Sektionsberichtgibtnichtsdarüberan.

DenweiterenVerlaufdesschauerlichenDramasstelleichmir
nunpsychologischfolgendermaßenvor: Der natürlicherweisedurch
denplötzlichenTod seinerFrau aufs äußerstekonsternierteund
aus seinenSelbstmordversuchenmit überwältigenderGewaltge-
risseneEhemanntasteteinstinktivan dervorihmtotdaliegenden
Frau,undanderklaffendenHalswundeherum.DiesenVorgang
konntennunmehrdie Kinder, die infolge der erzähltenVorgänge
allmählicherwachtwaren,wennauchnur undeutlicherkennen;
denneswar ja nochNachtundimSchlafzimmernurwenigLicht.

So erklärtessichaufganzeinfacheWeise,daßdiefünfjährige
Agnes,als siespäterdarüberausgefragtwurde,dieAngabemachte,
siehabegesehen,wiederVateramHalsederMuttermit dem
Rasiermessersichzu schaffengemachthabe.DieseAussagedes
KindeswurdevondenZeugenzu UngunstendesVerurteiltenge-
deutet,als obsiebewiesen,daßer absichtlichseinerFraudenHals
abgeschnittenhätte,und zweifelloswurdenauchdieRichterund
GeschworenenvondieserfalschenDarstellungbeeinflußt.

Der aufs äußerstebestürzteVerurteiltemochtein dieserver-
zweifeltenSituationvielleichtauchdrohendeAeußerungenzu den
jammerndenKinderngetanhaben;wieeinzelneZeugenbekundeten,
ließ die kleineAgneswenigstenssolchespäterverlauten.Wenn
mansichdieSachlage,in welchersichderVerurteiltedamalsbefand,
klarvergegenwärtigt,sobeweisenauchdieseoderähnlicheAeußerungen



keineswegsdasihm zur LastgelegteVerbrechen,als ob er mit
AbsichtseineFrau umgebrachthabe.

In seinerBestürzungwußteer offenbarselbstnicht,waser
nunmehrtun solle. Ich haltees für durchausverständlichund
vollständigglaubhaft,wennerzuerstdarandachte,sichdurchHinaus-
stürzenausdemFensterdasLebennehmenzu wollen. Er hatte
ja auchdasFensterschonteilweisegeöffnetundeswarenja später
an demselbenauchBlutspurensichtbar.Als besorgterFamilien-
vaterwollteer fichabervonseinenKindernsonichttrennenund
er zoges deshalbvor, sichspäterdiePulsadernan denbeiden
Vorderarmenzuöffnen,umsoin langsamerWeisedengewünschten
Tod zu finden.

Bei derGerichtsverhandlunghatteichdenEindruck,als ob
dieseSelbstverletzungdesVerurteiltenals eineganzgleichgiltige
Sachebehandeltunddementsprechendgewürdigtwordenwäre. In
WirklichkeitwaresabereinedurchauslebensgefährlicheVerletzung.

IcherinneremichausmeinerGerichtsarztzeitinSchw.-Halleines
ganzanalogenFalles. Ein städtischerBeamtervondort,der,wie
sichspäterherausstellte,zuUnrechtwegenMeineidsnachHeilbronn
insUntersuchungsgefängnisabgeführtwordenwar,hattesichin der
VerzweiflungimGefängnisebenfallsandenHandgelenkendiePuls-
aderndurchschnitten,underwarinfolgehievoneinigeTagedarnach
gestorben,weil er erstmehrereStundennachderVerletzungin
seinerZelleaufgefundenwurdeundsozu spätverbundenwerden
konnte.

Ebendeshalbnehmeichan,daßWeiselerstzuletzt,jedenfallserst
nachdemTodeseinerFrau,sichdieseschwereVerletzungbeigebracht
hat. Aus denverletztenSchlagadernspritztdasBlut mitGewalt
stoßweisehervor, und wenn der Verurteilte nichtbei Zeiten ver-
bundenwordenwäre,so hätteer sichdaranunfehlbarverblutet.

Auf alle Fälle muß man annehmen,daß das Blut, das an
verschiedenenStellenim Schlafzimmersichtbarwar, und dasdie
ganzeSzenesograusiggestaltete,keineswegsausschließlichvonder
Frau Weiselherstammte,sondernzu einemwesentlichen,viel-
leichtsogarzumgrößtenTeile vomVerurteiltenselbstgeliefert
wurde.Denndie verletztenSchlagadernan dessenVorderarmen
blutetenstundenlang;dievonmir imGefängniskonstatierteBlut-



leereist ein sichererBeweisdafür;währenddievenöseBlutung
derFrauWeiselnur wenigeSekunden-- MedizinalratDr.Heine-
mannhattebei der Gerichtsverhandlungselbstnur von 1--5
Minutengesprochen-- höchstwahrscheinlichangedauerthatte.
WenndeshalbbeiderVerhandlungsowohlvomStaatsanwaltals
auchvomGerichtspräsidentenmit so großemNachdruckedarauf
hingewiesenwurde,daß das vergosseneBlut um Sühnezum
Himmelschreie,sowurdedamitwiederummitUnrechtzuUngunsten
desVerurteiltenaufdasGemütderGeschworeneneingewirkt.

Fassenwir zum Schlussedenganzenin Fragestehenden
Kriminalfallvon einemganzunparteiischenStandpunkteaus
objektivzusammen,sokommenwir folgerichtigzudemEndresultat,
daß die fast geheimnisvollenAngabendes AngeklagtenWeisel in
jederBeziehungdenTatsachenentsprechen,und daßesim vor-
liegendenFalle wederum Mord, wie die ursprünglicheKlage
lautete,nochumTotschlag,wiedieGeschworenenannahmen,sich
handelt.Der plötzlicheTod derFrau Weiselerfolgtevielmehr
ohnealleundjedeAbsichtdesVerurteiltendurchLufteintrittin die
klaffendeHalswundeinfolgeeinerzufälligenunglücklichenVerletzung
derDrosselvene.

KriminellkannessichhiebeimeinesErachtensnurnochumdie
Fragehandeln,obdieTat desVerurteiltenetwaals fahrlässige
Körperverletzungmit nachgefolgtemTode aufzufassenund
dementsprechendzubestrafenwäre.SelbstwenndieseFrage,wasmir
im höchstenGradeunwahrscheinlicherscheint,bejahtwerdensollte,
so wäreauchdieseStraftatin der allermildestenWeisezu be-
urteilen,

AberauchwenndieseseineSchuldeinerfahrlässigenKörper-
verletzungmit nachgefolgtemTode nochso hart vom Gericht
geahndetwürde,so könntedennochbei ihm vonZuchthausstrafe
gar keineRedesein,undaufalleFällehätteer jeztshondurch
dieüberstandeneUntersuchungshaftunddurchdie seithererlittene
ZuchthausstrafeselbstbeistrengsterAuffassungseinerSchulddiese
vollaufabgebüßt.Ich glaubeaber,daßerbeieinerWiederaufnahme
desGerichtsverfahrensmitSicherheitfreigesprochenwerdenwird.

Ich schließemitdemWunsche,daßnachdiesermeinerKlar-
legungdesFallesundnachAufstellungeinesganzneuenGesichts-



punktes,welcherdieTat desVerurteiltenin einemganzanderen
Lichteerscheinenläßt,einesolcheWiederaufnahmedesFallesnicht
allzu langeaufsichwartenlassenmöge,indemessichum einen
Unschuldigenhandelt,derdieschmählicheZuchthausstrafe7 Jahre
langunverdientermaßenerduldensoll.

Zugleichhoffeich,daßdurchdiesemeineAusführungenund
überzeugendenDarlegungenauchdiedurchdiefrühereGerichtsver-
handlungirregeführteöffentlicheMeinungnunmehrzu einemmil-
derenUrteilegelangenwird.

UndvorAllemwürdeesmichfreuen,wennesmir gelingen
sollte,daßnamentlichauchdieAngehörigenderverstorbenenFrau
Weisel,welchebei der GerichtsverhandlunginfolgefalscherBe-
urteilungdesganzenFalles denVerurteiltenmit bitteremHasse
verfolgten,denselbenjetzt von einem wenigerfeindseligen
Standpunkteaus beurteilenundauchihrerseitsjeztnachKräften
dazubeitragen,daß durcheinemöglichstbaldigeneueGerichts-
verhandlungdenKindernnichtnur dasVermögengerettet,sondern
daßvor AllemauchdieEhre desunglücklichenVatersderselben
unddiederganzenFamiliewiederhergestelltwird.

Dixi et salvavianimam.



VondemselbenVerfassererschienenimBuchhandel:
im Verlagvon Hartung & Sohn, Leipzig:

1.NatürlicheHeil-undLebensweise,
im 1.Teil: „Vortrag über Pythagoras, denBe-

gründerdesDegetarismusim Abendland.“
im 2. Teil: „Wie ich Naturarzt wurde.“

BeideTeile geb.4 Mk.
im Verlagvon W. Möller, Oranienburg-Berlin:

2.Nerven-Naturarzt,
Populär-naturärztliheRatschlägefürNervenkrankeund

solche,die es nicht werdenwollen.
Preis 1 Mk.

3.Bleichsuchtund Blutarmut,
ihreEntstehung,naturgemäßeHeilungundVerhütung.

NaturärztlicheRatschlägefür Jedermann.
Preis 1 Mk.

im Verlagvon Edm. Demme,Leipzig:

4.Das Auge 1. SeinenaturgemässePflege
nebstBildnis des Verfassers.

Preis 50 Pfg.

DieseobigenSchriftensind,wieauchdievorliegende,in sämt-
lichenBuchhandlungenzu haben.Außerdemkönnendieselbenauchzu den
genanntenPreiseneinschließlichPorto vom SanatoriumIohannisbadin
EisenachdurchdenVerfasserbezogenwerden.


